
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/10/9 4Ob67/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1973

Norm

AngG §23 IC

AngG §40

KollV für das Bordpersonal der AUA §14

Rechtssatz

Der vom KollVG enger als vom AngG gefaßte Entgeltsbegri6 (nur Grundgehalt und zwei Zulagen) ist nicht im Sinne des

AngG auszulegen, wenn die nach dem KollV zu gewährende Abfertigung jedenfalls höher ist, als die nach dem Gesetz.

Entscheidungstexte

4 Ob 67/73

Entscheidungstext OGH 09.10.1973 4 Ob 67/73

Veröff: Arb 9159 = SozM IC,857

Schlagworte

SW: Kollektivvertrag, Austrian Airlines, Gehalt, Lohn, Angestellte, Berechnung, Bemessung, Höhe, Ausmaß, Umfang,

Auslegung, Satzung
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